Einladung zum Seminar: Das neue Erwachsenenschutzgesetz 
	Wann
	Mittwoch, den 25. April 2018, von 13.00 – 18.00 Uhr

	Wo
	Hotel Grauer Bär, Universitätsstraße 5-7 in 6020 Innsbruck

	Referenten


	Sektionschef Hon.-Prof. Dr. Georg KATHREIN, Leiter der Sektion I. Zivilrecht im Bundesministerium für Verfassung, Reform, Deregulierung und Justiz 
RA Dr. Gerhard EBNER
	

	Zielgruppe
	Rechtsanwälte und Rechtsanwaltsanwärter
	

	Teilnehmeranzahl
Seminarbeitrag
Anmeldung
Anrechenbarkeit
Verpflegung
	max. 50 Personen 
Euro 60.- (USt. frei) pro Person
bis spätestens Dienstag, den 17. April 2018
1 Halbtag 
Kleiner Imbiss mit Umtrunk im Anschluss 



Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin, sehr geehrter Herr Rechtsanwalt,
sehr geehrte Damen und Herren Rechtsanwaltsanwärter,

[bookmark: _GoBack]mit 1. Juli 2018 soll nun doch das neue Erwachsenenschutzgesetz wie geplant in Kraft treten. Gerade auf Rechtsanwälte kommen damit umfassende Änderungen zu. Wir laden Sie daher herzlich zu diesem Seminar ein. Die Referenten Sektionschef Hon.-Prof. Dr. Georg Kathrein und Rechtsanwalt Dr. Gerhard Ebner werden darin auf die Änderungen des neuen Erwachsenenschutzgesetzes eingehen und die Auswirkungen auf die juristische Praxis aufzeigen. 

Diese und weitere Themen erwarten Sie im Seminar: 
· neue und geänderte Vertretungsmodelle und deren Handhabung
· Änderungen im Verfahren zur Bestellung eines gerichtlichen Erwachsenenvertreters
· Flexibilisierung für Gerichte und Vertreter bei der Bestellung und Erweiterung
· Schutz der Selbstbestimmung der vertretenen Person
· Vergleich Sachwalter und gerichtlicher Erwachsenenvertreter
· Änderungen im inhaltlichen und zeitlichen Umfang der Vertretung
· Änderungen in der Personenfürsorge
· Änderungen bei der Entschädigung
· die praktische Arbeit des gerichtlichen Erwachsenenvertreters
· Aufgaben
· Haftung
· § 10b RAO neu

Bitte senden Sie Ihre Anmeldung bis spätestens Dienstag, den 17. April 2018, 
per E-Mail an lentner@tiroler-rak.at

Wir berücksichtigen Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Einlangens und 
nach Maßgabe der freien Plätze. Bitte beachten Sie: die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist auf maximal 50 Personen beschränkt.
Bitte zahlen Sie den Seminarbeitrag von Euro 60.- (USt. frei) erst 
nach Erhalt einer Anmeldebestätigung auf das Konto der 
Tiroler Rechtsanwaltskammer bei der 
Tiroler Sparkasse ein:

Kennwort: „Erwachsenenschutzgesetz“
IBAN: AT12 2050 3000 0000 4002
BIC: SPIHAT22XXX

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Freundliche Grüße
Ihre Tiroler Rechtsanwaltskammer

